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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession mit dem Geschäft. Da die
vorberatende Kommission mit dem Antrag, dass der Bundesrat die neuen Richter
wählen soll, überhaupt nicht einverstanden war, hatte sie einen Alternativvorschlag in
Form eines eigenständigen Gesetzes ausgearbeitet. Wahlbehörde für die neuen
Gerichte sollte gleich wie beim Bundesgericht die Vereinigte Bundesversammlung sein.
Um ihr die Arbeit zu erleichtern, sollte jedoch eine von der Bundesversammlung
gewählte Justizkommission, welche sich aus hoch qualifizierten Fachleuten
zusammensetzt, geschaffen werden. Diese hätte zuhanden der parlamentarischen
Richterwahlkommission die Ausschreibungen für vakante Stellen durchzuführen, die
Bewerbungsdossiers zu studieren und Wahlvorschläge zu machen. Zudem würde sie das
Parlament bei der Oberaufsicht über die Bundesgerichte unterstützen. Der Bundesrat
war mit diesem Vorschlag einverstanden, da eine Wahlvorbereitung durch eine
ausserparlamentarische Expertenkommission Gewähr für eine sorgfältige
Kandidatenauswahl biete. Bekämpft wurde der Antrag jedoch von Carlo Schmid (cvp,
AI), der in seinem Rückweisungsantrag vorschlug, auf diese Justizkommission zu
verzichten. Unbestritten sei zwar, dass die Bundesversammlung Wahl- und
Aufsichtsorgan auch für die neuen Gerichte sein soll. Um eine sorgfältige Auswahl der
Richter durch die Bundesversammlung zu gewährleisten, sollte aber gemäss Schmid
nicht eine Fachkommission gebildet, sondern die parlamentarische
Richterwahlkommission mit einem ständigen Sekretariat versehen werden. Seine Kritik
an der Schaffung einer Justizkommission begründete Schmid vor allem damit, dass
dieses Gremium, wegen seiner fachlich prominenten Zusammensetzung und seiner
hohen Legitimation infolge seiner Wahl durch die Bundesversammlung, in der Praxis
nicht Hilfsorgan, sondern eine mächtige eigenständige Institution sein würde. Schmids
Kritik konnte sich mit 22:18 Stimmen durchsetzen, und die vorberatende Kommission
wurde beauftragt, eine Vorlage zur Stärkung der Richterwahlkommission auszuarbeiten.
Bei der Beratung der Schaffung des Bundesstrafgerichts hielt sich der Ständerat
weitgehend an die Regierungsanträge (mit Ausnahme der oben dargestellten Frage des
Wahl- und Oberaufsichtsorgans). Die Beratungen zum Bundesverwaltungsgericht
wurden noch nicht aufgenommen.

Im Herbst lieferte der Bundesrat in einer Zusatzbotschaft auch noch seinen
Standortentscheid für die neuen Gerichte mit ihren rund 70 resp. 260 Arbeitsplätzen
nach. Er beantragte, das Bundesstrafgericht in Aarau und das
Bundesverwaltungsgericht in Freiburg anzusiedeln. Für Aarau sprach wegen der
erforderlichen häufigen Kontakte zur Bundsanwaltschaft in Bern die zentrale
Verkehrslage; für Freiburg die Tatsache, dass ein Teil des Personals der bisher in Bern
und Lausanne angesiedelten Rekurskommissionen übernommen wird und zudem die
Rekrutierung der gut 50 französischsprachigen Juristen und Juristinnen hier einfacher
sein wird als an einem Standort in der Deutschschweiz. Ursprünglich waren 21 mögliche
Standorte in acht Kantonen (AG, BE, BL, FR, LU, SG, SO und TG) evaluiert worden. In die
engere Auswahl gelangten dann die Städte Aarau, Freiburg, Olten, St. Gallen und
Solothurn (Zur Nichtberücksichtigung des Kantons Solothurn siehe auch die Antwort auf
eine Frage Rudolf Steiner (fdp, SO) (01.5139)). Die von Tessiner Parlamentariern
verlangte Ansiedelung eines der beiden Gerichte im Tessin erachtete der Bundesrat als
nicht sachgemäss, da zu viele Kriterien nicht erfüllt seien. Negativ seien vor allem die zu
periphere Lage sowohl für die meisten Prozessbeteiligten als auch für die
Personalrekrutierung sowie die grosse Distanz zu juristischen Universitätsfakultäten.
Insbesondere das Argument der dezentralen Lage wurde auch gegen den von vielen
Ostschweizer Politikern mit Nachdruck geforderten Standort St. Gallen vorgebracht.
Der Ständerat hat sich in seinen Beratungen in der Wintersession noch nicht zur
Standortfrage geäussert. 1

ANDERES
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Anzahl Richterinnen- und Richterstellen an den eidgenössischen Gerichten

Das Parlament ist nicht nur zuständig für die personelle Bestellung der Bundesgerichte,
sondern bestimmt auch, wie viele Stellen für ordentliche oder nebenamtliche
Gerichtspersonen eingerichtet werden sollen. Die Stellenzahl der verschiedenen
Gerichte hat über die Jahre zugenommen. So sassen 1848 am Bundesgericht (BGer) elf
von der Bundesversammlung gewählte Milizrichter (und 11 Ersatzmänner); Ende 2023
waren 16 vollamtliche Bundesrichterinnen und 24 vollamtliche Bundesrichter sowie 17
nebenamtliche Richterinnen und Richter in Lausanne tätig. Ins Bundesstrafgericht
(BStGer), das 2004 seine Tätigkeit aufnahm, wählte die Vereinigte Bundesversammlung
im Jahr 2003 elf Strafrichterinnen und -richter; bis 2023 hat sich diese Zahl verdoppelt
(7 Frauen und 15 Männer); zusätzlich arbeiten 13 nebenamtliche Richterinnen und
Richter am BStGer in Bellinzona. Auch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) besteht
seit 2004 und wurde zu Beginn mit 72 Richterinnen und Richtern bestückt; eine Zahl,
die sich bis Ende 2023 nur marginal auf 73 erhöht hat (34 Frauen und 39 Männer). Im
Bundespatentgericht (BPatGer) schliesslich – in Funktion seit 2012 – hat die Zahl der
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern von 36 auf 41 zugenommen. Auch Ende
2023 sind zwei hauptamtliche Richter im BPatGer tätig.
Hauptgrund für die Erhöhung der Zahl der Richterinnen und Richterstellen war in den
letzten rund 20 Jahren meist derselbe, nämlich die personelle Überlastung aufgrund
einer zunehmenden Anzahl Fälle. Aber auch ganz konkrete und teilweise zeitlich
befristete Anforderungen an die verschiedenen Gerichte können eine vorläufige
Anhebung der Zahl der Gerichtspersonen nach sich ziehen. Beispiele sind hier die
zunehmende Anzahl Asylrechtsbeschwerden aufgrund wachsenden Anzahl Asylgesuche
(z.B. 2009, 2017 und 2023) oder der erhöhte Personalbedarf des BVGer aufgrund der
zunehmenden Zahl an Amtshilfegesuchen aus den USA bei der Aufklärung von
Steuerdelikten von Kunden der UBS. Schliesslich kann auch eine repräsentativere
Verteilung der Stellen entsprechend der Landessprachen bzw. das Risiko von Engpässen
aufgrund einer Untervertretung einzelner Sprachen oder die Schwierigkeit, geeignete
Personen zu finden, Grund für einen Ausbau der Stellen darstellen.

Übersicht
2006: Präzisierung der Zahl der Stellen am BGer (38 ordentliche, 19 nebenamtliche
Stellen; Pa.Iv. 06.400)
2009: BVGer erhält eine italienischsprachige Stelle zur Bewältigung der Pendenzen im
Asylbereich (Pa.Iv. 08.501)
2009: BVGer braucht mehr Personal aufgrund der Amtshilfegesuche aus den USA zur
UBS (Pa.Iv. 09.475)
2011: Festlegung der Zahl der Stellen am BGer (38 voll-, 19 nebenamtliche Stellen; Pa.Iv.
11.400)
2012: Erhöhung der Stellenzahl am BStGer (Pa.Iv. 12.462)
2013: Erhöhung der Zahl Vollzeitstellen am BVGer scheitert am SR (Pa.Iv. 12.425)
2017: Vorübergehende Aufstockung Stellen am BVGer (Pa.Iv. 16.486)
2017: Wahl von drei statt zwei nebenamtlichen Bundespatentrichtern (WG 17.202)
2018: Zusätzliche Richterstelle am BVGer wegen Mehraufwand durch
Nachrichtendienstgesetz (Pa.Iv. 18.422; zurückgezogen) 
2021: Erhöhung der ordentlichen Vollzeitstellen am BStrGer von drei auf vier (Pa.Iv.
21.401)
2022: Erhöhung der Zahl der ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter um
zwei (Pa.Iv. 22.427)
2023: Zusätzliche nebenamtliche Stelle italienischer Sprache am BStGer (Pa.Iv. 23.431)
2023: Vollzeitstellen am BVGer vorübergehend anheben (Pa. Iv. 23.449)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANDERES
DATUM: 22.06.2006
MARC BÜHLMANN

Ende Oktober begann der Bau des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Es soll dort seinen
definitiven Sitz erhalten und 2013 aus dem Provisorium in der Tessiner Hauptstadt
umziehen. Zudem wurde im Herbst auch der Rohbau des Bundesverwaltungsgerichts
in St. Gallen abgeschlossen. 2

ANDERES
DATUM: 30.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Das Cassis-de-Dijon-Prinzip, das die Schweiz mit der Revision des Gesetzes über die
technischen Handelshemmnisse (THG) mit einseitiger Wirkung eingeführt hatte, blieb
auch nach seinem Inkrafttreten Anfang Juli v.a. im Lebensmittelbereich politisch
umstritten. SVP- und Landwirtschaftsvertreter im Nationalrat wollten der befürchteten
Nivellierung der Lebensmittelqualität nach unten die gesetzliche Grundlage entziehen.
Nach dem gescheiterten Referendum gegen das Gesetz und der vergeblichen
Opposition gegen die Verordnung zum revidierten THG Ende 2009, verlangten Erich von
Siebenthal (svp, BE) und 39 Mitunterzeichnende der SVP und der Lega dei Ticinesi im
Dezember 2010 in einer Motion die Streichung des Cassis-de-Dijon-Prinzips aus dem
THG. Gleichzeitig lancierte Jacques Bourgeois (fdp, FR) eine Parlamentarische Initiative,
welche die Streichung der Lebensmittel aus dem THG forderte und quer durch alle
Parteien 86 Mitunterzeichnende fand. Beide Geschäfte standen Ende 2010 noch zur
Behandlung im Plenum an. Bis Ende des Jahres hatte das Bundesamt für Gesundheit
gemäss einer ersten Zwischenbilanz 21 Gesuche für den Import von Lebensmitteln nach
dem Cassis-de-Dijon-Prinzip gutgeheissen und deren 14 abgelehnt. Gegen sechs
Entscheide waren beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerden hängig. 3

ANDERES
DATUM: 31.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

L’OFEN a approuvé les plans relatifs aux transformations et constructions projetées par
les Forces motrices bernoises (FMB) sur la ligne à haute tension entre Wattenwil et
Mühleberg (BE). Selon cette décision, les FMB pourront construire une ligne aérienne
sur l’essentiel du tracé, à l’exception d’un tronçon de 3,3 km dans la région de
Rümligen, où se situe une réserve protégée, pour lequel un câblage souterrain est exigé.
Pour ce tronçon, un plan et une demande d’autorisation séparés doivent encore être
soumis à l’OFEN. Les FMB ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF), jugeant que l’OFEN avait sous-estimé non seulement le
surcoût mais aussi l’atteinte écologique de l’enfouissement de la ligne dans cette zone
protégée. Les autorités de la commune de Köniz ont également déposé un recours au
motif que la hauteur moyenne des mâts excède celle recommandée par l’étude
d’impact environnemental. Elles ont en outre exigé que l’OFEN examine la possibilité
d’un enfouissement du tronçon situé sur le territoire communal. 4

ANDERES
DATUM: 29.05.2010
NICOLAS FREYMOND

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Les CFF et la SNCF ont créé une société commune du nom de Transferis qui doit
prendre en charge les tâches de planification et de réalisation de la future ligne
transfrontalière du RER genevois Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (F) (CEVA).
Financée par le fonds d’infrastructure, cette ligne permettra de réduire de moitié le
temps de trajet entre la commune française et la gare principale de Genève. L’OFT a
levé les 1'700 oppositions au projet début mai, mais plusieurs opposants ont saisi le
Tribunal administratif fédéral (TAF). Sous réserve de l’issue de la procédure judiciaire, la
mise en service est prévue en 2013. 5

ANDERES
DATUM: 07.05.2008
NICOLAS FREYMOND
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Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Im Oktober 2017 hatte das Bundesamt für Verkehr bekannt gegeben, dass die
Fernverkehrskonzession der SBB um zwei Jahre verlängert würde und das Amt 2018
über die Vergabe der Fernverkehrskonzession per Ende 2019 entscheiden werde.
Aufgrund der konkurrierenden Gesuche von SBB und BLS brauche es vertiefte
Abklärungen, hielt BAV-Direktor Füglistaler fest. 
Im Mai 2018 legte das BAV einen Kompromissvorschlag vor, welcher der BLS statt der
ersuchten fünf Linien nur die beiden Linien Bern-Biel und Bern-Olten zugestanden
hätte. Die BLS lehnte dies ab und argumentierte, dass zwei RegioExpress-Linien nicht
ausreichten, um einen wirklichen Mehrwert für die Passagiere zu schaffen. 
Im Juni 2018 entschied das BAV jedoch nach dem vorgängig gemachten
Kompromissvorschlag: Es erteilte der BLS die Fernverkehrskonzession für die
RegioExpress-Linien Bern-Biel und Bern-Olten und beliess die übrigen Linien in der
Konzession der SBB. Beide Bahngesellschaften waren darüber nicht glücklich: Die BLS
hatte ja fünf Linien (davon zwei Intercity-Linien) beantragt und war über den Entscheid
enttäuscht. Die SBB war unzufrieden mit dem Entscheid, weil sie die
Fernverkehrskonzession nicht teilen wollte. Sie reichten deswegen im Juli 2018 beim
Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen den Entscheid des BAV ein. Die
Vergabe sei willkürlich, zudem sei die Aufteilung der Konzession ein Systemwechsel, der
ohne politischen Entscheid vorgenommen werde, aber eines solchen bedürfe. 6

ANDERES
DATUM: 19.07.2018
NIKLAUS BIERI

Ein Jahr, nachdem die SBB beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die
Vergabe der Fernverkehrskonzession eingereicht hatte, konnte im August 2019 eine
Einigung zwischen SBB und BLS erzielt werden. Nachdem die BLS im Mai 2019 bekannt
gegeben hatte, dass sie die beiden vom BAV zugesprochenen RegioExpress-Linien nicht
per Dezember 2019 übernehmen könne, weil die hängige Beschwerde der SBB die
Planungssicherheit verhindere, zeigten die beiden Bahngesellschaften im Sommer
Verhandlungsbereitschaft.  
Mit der Vermittlung von Verkehrsministerin Sommaruga und dem Berner Regierungsrat
Neuhaus (BE, svp) einigten sich SBB und BLS auf den folgenden Kompromiss: Die SBB
erhält die ungeteilte Fernverkehrskonzession für weitere 10 Jahre, die BLS darf im
Gegenzug ab Dezember 2019 die Linie Bern-Biel und ab Dezember 2020 die Linien
Bern-Burgdorf-Olten, Bern-Neuenburg und Neuenburg-La Chaux-de-Fonds führen. Die
letztgenannte Linie soll jedoch mittelfristig wieder an die SBB zurückgehen, um die
geplante bessere Anbindung von La Chaux-de-Fonds an die Westschweizer Städte zu
gewährleisten. Die SBB zog ihre Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in der
Folge zurück. 7

ANDERES
DATUM: 22.08.2019
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

La Commission de la concurrence (Comco) a interdit la fusion de Sunrise et Orange au
motif qu’elle conduirait à la constitution d’un duopole sans réelle concurrence, dans la
mesure où tant Swisscom que la nouvelle société auraient eu intérêt à maintenir un
niveau de prix élevé plutôt qu’à essayer de se prendre des parts de marché l’une à
l’autre. Les organisations de protection des consommateurs ont applaudi cette
décision, tout en rappelant que la position dominante de Swisscom demeure
éminemment problématique. Après avoir annoncé dans un premier temps le dépôt
d’un recours auprès du TAF, Orange a finalement renoncé à l’acquisition de Sunrise. 8

ANDERES
DATUM: 04.06.2010
NICOLAS FREYMOND

La Poste a répondu favorablement à la demande de reconnaissance du Syndicat
autonome des postiers (SAP), après que le TAF a confirmé qu’une telle décision relevait
de la seule compétence de l’employeur. Fort de quelque 320 membres, le SAP a ainsi
acquis le statut d’organisation représentative des collaborateurs et d’interlocuteur
légitime de la direction de l’ancienne régie. 9

ANDERES
DATUM: 05.11.2010
NICOLAS FREYMOND

1) AB NR, 2001, III, Beilagen, S. 441 ff.; AB SR, 2001, III, Beilagen, S. 73 ff.; AB NR, 2001, S. 1110. Vgl. auch NZZ, 30.6. und 25.9.01;
SGT, 4.7.01 und Bund, 20.9.01 (St. Gallen) sowie TA, 14.9.01 (TI).; AB SR, 2001, S. 904 ff.; BBl, 2001, S. 1181 ff. (Gesetzesentwurf
für die Justizkommission).; BBl, 2001, S. 6049 ff.; Presse vom 13.9.01.
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3) Lib., 20.5.10; BaZ 30.6.10; NZZ, 1.7. und 23.9.10; So-Bli,  30.5.10; Handelszeitung, 9.–15.6.10; TA, 12.7. und 20.12.10; LT,
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5) NZZ, 9.2.08; TG et LT, 7.5.08 (OFT).
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